Stellvertreter der Vertrauensperson: Das sind die wichtigsten Aspekte in Kürze

	Thema
	Darum geht es konkret
	Das ist besonders zu beachten 

	Organisatorisches nach der Wahl 
	Die Zahl der Stellvertreter wird vom Wahlvorstand oder der Wahlversammlung festgesetzt. Wurden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, ist als zweites stellvertretendes Mitglied der Bewerber mit der zweithöchsten Stimmenzahl gewählt. Entsprechendes gilt für die Wahl weiterer stellvertretender Mitglieder. Die Amtszeit eines zeitgleich mit Ihnen gewählten Stellvertreters beginnt mit Ihrer und dauert genauso lange. 
	Auch das Wahlergebnis mit den Namen der stellvertretenden Mitglieder muss der Wahlvorstand durch zweiwöchigen Aushang in gleicher Weise wie das Wahlausschreiben bekannt machen sowie unverzüglich dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat bzw. Personalrat mitteilen (§ 15 Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen, SchwbVWO). 

	Die Nachwahl 
	Eine Nachwahl ist möglich und nötig, wenn noch gar kein Stellvertreter gewählt wurde oder keiner mehr existiert. Das regelt die SchwbVWO in den §§ 17 und 21. Die Nachwahl muss bei Fehlen jeglicher Stellvertreter so schnell wie möglich erfolgen. 
	Bleibt die Nachwahl ergebnislos, gibt es wiederum keinen Stellvertreter. Das ist zwar ungünstig, weil Ihr Unternehmen bei Ihrer Verhinderung faktisch ohne Schwerbehindertenvertretung ist, auf Ihre Wahl als Vertrauensperson hat das aber keinen Einfluss. 

	Der Vertretungsfall
	Im Fall Ihrer Verhinderung vertritt der Stellvertreter Sie in sämtlichen Angelegenheiten, in denen Sie ohne Verhinderung tätig wären. Eine Verhinderung liegt insbesondere in den folgenden Fällen vor, wenn Sie im Urlaub oder bei einer Fortbildung sind, wenn Sie arbeitsunfähig krank sind oder wenn Sie zwar im Unternehmen anwesend, aber durch andere Aufgaben verhindert sind. 
	Damit der Vertreter arbeiten kann, müssen Sie Informationen mit ihm austauschen. Dabei gilt es allerdings Vertraulichkeitsabsprachen zwischen Ihnen und einzelnen betreuten Kollegen zu beachten. Entsprechende Informationen dürfen Sie nicht einfach so an die Stellvertretung weiterleiten. Holen Sie hierfür eine ausdrückliche Genehmigung des Betroffenen ein! 

	Die Heranziehung 
	Stellvertreter zu bestimmten Aufgaben heranzuziehen, ist möglich, wenn Ihr Unternehmen in der Regel mehr als 100 schwerbehinderte Menschen beschäftigt (§ 178 SGB IX). Arbeiten in Ihrem Unternehmen mehr als 200 schwerbehinderte Mitarbeiter, können Sie einen weiteren Stellvertreter verpflichten, etc.
	Der Arbeitgeber ist von der Heranziehung zwar zu unterrichten, Sie benötigen aber nicht seine Zustimmung für den Einsatz Ihrer Stellvertretung. 

	Schulungsansprüche 
	Zumindest Ihr erster Stellvertreter hat denselben Schulungsanspruch wie Sie. Falls es nötig ist und es etwa viele Heranziehungsfälle gibt oder häufige Vertretungsfälle erwartbar sind, dürfen Sie auch weitere Vertreter auf Schulungen schicken.  
	Sie haben in eigener Verantwortung zu prüfen, ob die Schulung für Ihren Stellvertreter erforderlich ist. Nur dann muss der Arbeitgeber die Fortbildung bezahlen. 

	Kündigungsschutz 
	Ab dem ersten Einsatz (Vertretung oder Heranziehung) hat ein Stellvertreter denselben besonderen Kündigungsschutz wie Sie als Vertrauensperson. 
	Der Kündigungsschutz wirkt nach Ende des Ende des Einsatzes nach. 



